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Bebauungsplanes
Geltungsbereich des

Planzeichenerklärung

Allgemeines Wohngebiet

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaßz.B.  II

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)
z.B. 0,4

z.B.  II Zahl der Vollgeschosse (zwingend)

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Bauweise, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

nur Einzelhäuser zulässig

Verkehrsflächen (§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung

Fußweg

Versorgungsflächen (§9 Abs.1 Nr.12 BauGB)

Versorgungsfläche

Zweckbestimmung: Elektrizität

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche

zu Gunsten der RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH

Anpflanzen von Bäumen (§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Anpflanzen von Einzelbäumen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Hauptfirstrichtung

o offene Bauweise

(nur Laubbäume, heimische Arten)

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Planzeichen für Hinweise und Darstellungen

Geplante Grundstücksgrenzen

Geländeaufmaß

Messpunkte für Gebäudehöhen gemäß textlichen Festsetzungen
(Höhenbezugspunkt)

vorhandenes Niederspannungskabel

1

Die Darstellung der Grenzen und die Bezeichnung

zeichenverordnung.

schaftskatasters  überein.  Die  Planungsunterlage
der Flurstücke stimmt mit dem Nachweis des Liegen-

entspricht  den  Anforderungen  des  § 1  der Plan-

Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

Wittlich, den

Vermessungs- und Katasteramt Bernkastel-Kues

Die in Betracht kommenden Behörden und sonstig-
en Träger öffentlicher Belange, die von der Planung

Der Ortsbürgermeister

Dieser Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich
der   Textfestsetzungen   hat   mit  der   Begründung

Der Ortsbürgermeister

§ 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt.

berührt werden, sowie die Nachbargemeinden wurden  
gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. 

gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB  i.V.m. 

regungen während der Auslegungsfrist vorgebracht

zu  jedermanns Einsicht  öffentlich  ausgelegen. Ort

mit dem Hinweis ortsüblich bekanntgemacht, daß An-

werden können. 

IN KRAFT

jedermann eingesehen werden kann.

Der  Satzungsbeschluß  über  den  Bebauungsplan

Abs. 3  BauGB  ortsüblich bekanntgemacht worden
mit   dem  Hinweis,   daß  der  Bebauungsplan  von

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan

In der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

§44 Abs. 3 und 4 BauGB hingewiesen worden.

ist ebenfalls hingewiesen worden.

ist  gemäß § 44 Abs. 5 BauGB  auf  mögliche  Ent-
schädigungsansprüche  und deren Erlöschen nach

Auf  die  möglichen  Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1
BauGB sowie  des § 24 Abs. 6  Gemeindeordnung

Der Ortsbürgermeister Der Ortsbürgermeister

2.

3.
terungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466/479).

verordnung - BauNVO) i.d.F.  der  Bekanntmachung  vom  23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132),   zuletzt  geändert   durch   Art.  3   des  Investitionserleich-

Verordnung   über  die  Ausarbeitung  der  Bauleitpläne  und  über  die  Dar-
stellung   des   Planinhaltes     (Planzeichenverordnung   1990 - PlanzV  90)

1. Baugesetzbuch  (BauGB)   in   der   Fassung   der   Bekanntmachung  vom

Verordnung  über  die  bauliche  Nutzung  der  Grundstücke  (Baunutzungs-

vom 18. Dezember 1990 (BGBL. I 1991 S. 58), sowie die Anlage zur PlanzV 90.
4. Landesbauordnung  für  Rheinland-Pfalz  (LBauO) vom 24. November 1998

5. Gemeindeordnung  für  Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. vom 31. Januar 1994

6. Landesgesetz   zur  nachhaltigen  Entwicklung  von  Natur  und  Landschaft
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 28. September 2005 (GVBl. S. 387).

reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
7. Gesetz  zum  Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung

8. Wassergesetz für Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG)  i.d.F. der
Bekanntmachung vom 22. Januar 2004 (GVBl. 2004 S. 54), zuletzt geändert

23. September 2004  (BGBl. I S. 2414),  zuletzt  geändert  durch Art.  4 des

(GVBl. S. 358).
(GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artilel 8  des Gesetzes  vom  27.10.2009

(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes  vom  07.04.2009
(GVBl. S. 162).

vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert  durch Artikel 2
des Gesetzes vom 11.08.2009 (BGBl. I S. 2723).

durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358).

AUSFERTIGUNG

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichneri-

des  gesetzlich  vorgeschriebenen  Verfahrens  zur
Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.

schen  Inhalts dieses  Bebauungsplanes  mit   dem
Willen  des Gemeinderates   sowie  die  Einhaltung

Der Ortsbürgermeister

BESCHLOSSEN

Die Begründung wurde gebilligt.

als Satzung beschlossen.

i.V.m. § 88 Landesbauordnung in den Bebauungs-

Die  örtlichen  Bauvorschriften über die Gestaltung
baulicher Anlagen wurden  gem. § 9 Abs.4 BauGB

plan als  Festsetzung aufgenommen und ebenfalls

Der OrtsbürgermeisterDer Ortsbürgermeister

den Bebauungsplan gem. §10 BauGB als Satzung

Ihnen wurde mit Schreiben vom 17.08.2009 Gelegen-
heit zur Stellungnahme bis 25.09.2009 gegeben.

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.08. bis 25.09.2009

und Dauer der Auslegung  wurden  am  14.08.2009

Der    Gemeinderat    Esch   hat   am   12.10.2010

Esch, den 24.01.2011 Esch, den 24.01.2011 Esch, den 24.01.2011 Esch, den 24.01.2011

Esch, den 24.01.2011 Esch, den 31.01.2011 Esch, den 31.01.2011

vom  12.10.2010   ist   am    28.01.2011   gem. §10

Geseztes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585).

gem. § 4a Abs. 3 BauGB im Rahmen einer  erneuten
öffentlichen Auslegung  des  Planentwurfes  über  die
geänderte/ergänzte   Planung  unterrichtet.   Ort  und
Dauer der Auslegung wurden am 02.07.2010 mit dem
Hinweis öffentlich bekannt gemacht, daß Anregungen
zu  den geänderten  oder  ergänzten Teilen  während
der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Die in Betracht kommenden Behörden und sonstigen 
Träger  öffentlicher  Belange  sowie  die  Nachbarge-
meinden,  die von der Planung berührt werden,  wur-
den  gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut beteiligt.  Ihnen
wurde  mit  Schreiben  vom 06.07.2010  Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu den geänderten  oder  ergänz-

Die  Öffentlichkeit  wurde  vom 12.07. bis 27.07.2010

ten Teilen bis 30.07.2010 gegeben. 
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I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
entsprechend den Vorschriften des BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetz vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) und der BauNVO in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I, S. 132) zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

 
A) ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) 

 
1. Es wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
2. In dem Allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zulässig die folgenden Nutzungen nach § 4 

Abs. 2 Nrn. 1 und 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO:  
 

- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe. 
 

3. Ausnahmsweise zugelassen werden können die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 
Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO: 
 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen. 

 
4. Nicht zulässig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 

BauNVO: 
 

- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

 
 

B) MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

1. ZULÄS SIGE GRUND FLÄC HE  
 
Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO darf nicht überschritten werden (§ 19 
Abs. 4 BauNVO). 
 
 

2. HÖHE  BAULICHE R ANLAG EN 
 

2.1 TRAUF HÖHE  
 
2.1.1 Oberer Bezugspunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist der Schnittpunkt der traufseitigen 

Wand mit der Oberkante der Dachhaut. 
 
2.1.2 Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist die Oberkante der erschließenden 

Straßenverkehrsfläche, gemessen an der Grenzlinie zwischen Straßenverkehrsfläche und 
Baugrundstück an dem in der Planurkunde gekennzeichneten Bezugspunkt . 

 
NUR WA-1 

2.1.3 Auf den Grundstücken im Teilbereich 1 des Allgemeinen Wohngebietes (WA-1) beträgt die 
zulässige Traufhöhe mindestens 5,50 m und höchstens 6,25 m. 

 
NUR WA-2 

2.1.4 Auf den Grundstücken im Teilbereich 2 des Allgemeinen Wohngebietes (WA-2) beträgt die 
höchst zulässige Traufhöhe 4,50 m. 

 
2.2 FIRS THÖ HE  
 
2.2.1 Oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist die absolute Höhe bezogen auf den Scheitel des 

Gebäudes. 
 
2.2.2 Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Firsthöhe ist die Oberkante der erschließenden 

Straßenverkehrsfläche, gemessen an der Grenzlinie zwischen Straßenverkehrsfläche und 
Baugrundstück an dem in der Planurkunde gekennzeichneten Bezugspunkt . 

 
2.2.3 Die höchst zulässige Firsthöhe beträgt 10,00 m.  
 

 

C) BAUWEISE, STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 
Es wird eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO mit folgender Abweichung 
gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt: 
 
Die Gebäude werden mit seitlichem Grenzabstand errichtet. Die Gebäudelänge beträgt 
max. 20 Meter. 
 
 

D) HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 
NUR WA-1 

1. Es sind bis zu vier Dauerwohnungen zulässig. 
 

NUR WA-2 
2. Es sind bis zu zwei Dauerwohnungen pro Einzelhaus und eine Dauerwohnung pro 

Doppelhaushälfte zulässig. 
 
 

E) ANSCHLUSS VON GRUNDSTÜCKEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
Geringfügige Grenzüberschreitungen (max. 50 cm vom Fahrbahnrand) durch öffentliche 
Anlagen wie Randsteine von Gehwegen und Fahrbahnränder sowie Rückenstützen 
(Fundamente) der Fahrbahn und der Gehwegbegrenzungen sowie Beleuchtungsmasten, 
Strom- und Fernmeldekabel in angrenzende Grundstücke sind vom Eigentümer zu dulden. 
 

F) MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
Das anfallende Oberflächenwasser der privaten Flächen ist auf den Grundstücken 
zurückzuhalten und zwar 50 l/qm befestigte Fläche. Die Rückhaltung hat in bewachsenen 
Rasenmulden stattzufinden. Die Tiefe der Mulden beträgt zwischen 30 und 40 cm. 
Unterhalb der Mulde ist eine Kiesrigole (mindestens 5,0 x 1,0 x 1,0 m) mit 
Vliesummantelung einzubauen. Diese Rigole ist über eine Dränageleitung DN 80 an den 
Regenwasserhausanschluss DN 150 anzuschließen. 
 

G) ANPFLANZEN VON BÄUMEN 
(§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
Auf den in der Planurkunde entsprechend festgesetzten Standorten sind hochstämmige 
Laubbäume der Listen „A“ und / oder „B“ (oder Sorten hieraus) zu pflanzen. Die 
Baumstandorte können um bis 5,00 m vom festgesetzten Standort verschoben werden. Die 
Anpflanzung ist in der nächsten Pflanzperiode nach Bezugsfertigkeit des jeweiligen 
Gebäudes vorzunehmen. 
 
 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 und Abs. 6 LBauO i.d.F. vom 24. November 1998 (GVBI. 
S. 365) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Juli 2007 (GVBl. S. 105) i.V.m. § 9 Abs. 
4 BauGB 

 
 

H) DACHGESTALTUNG 
 

NUR WA-1 
1. Für die Dächer von Hauptgebäuden im Teilbereich 1 des allgemeinen Wohngebietes (WA-

1) sind ausschließlich Spitzdächer mit einer Neigung von mindestens 15° und höchstens 
25° zulässig. 

 
NUR WA-2 

2. Für die Dächer von Hauptgebäuden im Teilbereich 2 des allgemeinen Wohngebietes (WA-
2) sind ausschließlich folgende Dachformen und Dachneigungen zulässig: 

- Satteldach und Krüppelwalmdach mit einer Neigung von mindestens 25°und 
höchstens 42°; 

- Versetztes Satteldach mit einer Neigung von mindestens 25°und höchstens 42° und 
einem Höhenversatzmaß von maximal 1,50 m 

 
3. Ausgenommen von den Festsetzungen unter H) 1 und H) 2 sind die Dächer von  

  baulichen Nebenanlagen i.S.v. § 14 Abs. 1 BauNVO,  
  Dachaufbauten, Gauben und Zwerchhäusern sowie untergeordneten Anbauten. 

 
4. Die Dächer von frei stehenden Garagen sind mit gleicher Dachform und Firstrichtung wie 

das Hauptdach auszuführen. Abweichend von Satz 1 sind Flachdächer zulässig, sofern sie 
dauerhaft begrünt werden. 

 
5. Als Dacheindeckung sind nur nicht glänzende Materialien in grauer oder schwarzer Färbung 

– entsprechend RAL 5004 (Schwarzblau), RAL 5008 (Graublau), RAL 7012 (Basaltgrau), 
RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 7023 
(Betongrau), RAL 7024 (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 
7031 (Blaugrau), RAL 7036 (Platingrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7039 (Quarzgrau), 
RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 8022 (Schwarzbraun), RAL 9005 (Tiefschwarz) zulässig. 
 
Gründächer (extensiv bepflanzte Dächer) sind insgesamt zulässig. 

 
6. Der zulässige Dachüberstand beträgt maximal 50 cm an der Traufe und maximal 30 cm am 

Ortgang.  
 
7. Aneinander gebaute Doppelhaushälften sind hinsichtlich Dachform, Dachneigung und 

Dacheindeckung identisch auszuführen. 
 
 

I) DACHAUFBAUTEN 
 

1. Die Oberkante (Firstlinie) der Dachaufbauten / untergeordneten Gebäudeteile muss die 
Höhe des Hauptfirstes um mindestens 1,00 m unterschreiten. Ausgenommen von 
vorgenanntem sind Aufbauten technischer Art (Schornsteine, Antennen etc.). Diese dürfen 
die Oberkante / Firstlinie um bis zu max. 1,50 m überschreiten. 

 
2. GAUBE N 
 

NUR WA-2 
 

2.1 Zulässig sind nur Einzel-Satteldachgauben und Einzel-Schleppgauben, deren maximale 
Breite 2,50 m nicht übersteigt und die mindestens 2,00 m von den Giebelseiten und 
zueinander entfernt sind.  
 

2.2 Dachgauben in einer Dachhälfte sind nur gleichartig bzgl. Form, Konstruktion und 
Ausbildung zulässig. 
 

2.3 Gauben sind nur in einer jeweils horizontal durchlaufenden Fluchtlinie zulässig. 
 
2.4 Im WA -1 sind Gauben aller Art nicht zulässig. 

 
3. ZW ERCHG IEBE L / ZW ERCHH AUS  

 
NUR WA-2 
 

3.1 Zwerchgiebel und Zwerchhäuser dürfen 1/3 der zugehörigen Fassadenbreite (Außenwand 
aufgehendes Mauerwerk) nicht überschreiten und müssen mindestens 2,00 m von der 
freistehenden Giebelseite und zueinander entfernt sein. 

 
3.2 Im WA – 1 sind Zwerchgiebel und Zwerchhäuser unzulässig. 
 
 
J) GESTALTUNG DER AUßENWÄNDE 

 
1. Zulässig sind ausschließlich verputzte und mit einem Farbanstrich versehene Außenwände 

in Massiv- oder Holzständerbauweise. 
 
2. Fassadenverkleidungen sind auf maximal 1/3 der jeweiligen Fassadenfläche zulässig. 

 

K) STELLPLÄTZE UND GARAGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO) 

 
1. Pro Wohnung sind Flächen für mindestens zwei Pkw-Stellplätze auf den Baugrundstücken 

nachzuweisen. An Stelle von Stellplätzen können auch Garagen und/oder überdachte 
Stellplätze (Carports) nachgewiesen werden.  
 

2. Zwischen der Einfahrtsseite von Garagen, die nicht in das Hauptgebäude integriert sind, 
und Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Abstand von mindestens 
5,00 Metern einzuhalten. 

 
 

L) GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN 
 
1. Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung sind nicht zulässig. 

 
2. Entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenzen sind Stütz- und Einfriedungsmauern bis 

zu einer maximalen Höhe von 0,70 m zulässig.  
 
 

 
 
1. ING ENIEURG EOLOGIE 
 

Auf die Anforderungen der DIN 4020, DIN 1054 und DIN 4124 wird hingewiesen. 
 

2. SCHUT Z DE S OBE RBO DE NS  
 
Gemäß § 202 BauGB ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen 
bezüglich des Umgangs mit Boden enthalten die DIN 18300 und 18915. 

Bei allen Pflanzungen ist die DIN 18916 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen 
und Pflanzarbeiten“ zu beachten. 

6. NACHB ARRE CHT SGESETZ 
 
Bei der Bepflanzung der öffentlichen und privaten Freiflächen sind die Vorgaben des 
Nachbarrechtsgesetzes für Rheinland-Pfalz, Abschnitt 11 „Grenzabstände für Pflanzen“ zu 
beachten. 

 

  
7. SCHUT Z VON PFLANZENBE STÄNDE N 

 
Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18200 „Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“. 
 

8. GERÜCHE  AUS  DE R LANDW IRT SCH AFT 
 
In seltenen Ein  kann es im Bereich des WA-1 zu Geruchseinträgen aus dem 
nordwestlich gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb mit Viehhaltung kommen. 

zelfällen

 

 
9. ALTLASTEN / BODE NBE LASTUNG EN 

Der „Erlass zur Berücksichtigung von Flächen mit denbelastungen, insbesondere 
Altlasten, bei der Bauleitplanung und  ist zu beachten. 
Werden bei Baumaßnahmen Abfälle (z. B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen oder 
ergeben sich sonstige Hinweise (z. B. geruchliche/visuelle Auffälligkeiten), ist die SGD 
Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier umgehend zu 
informieren.  

Bo
Baugenehmigungsverfahren“im

 

10. SYSTEMSCHNI TTE ZUR VERDE UT LICHUNG  DE R FESTGESETZTEN GEBÄUDE HÖ HE N (GEMÄß  ZIFFER 

B2):  

 
11. ZUL ÄS SIGE UND UNZ ULÄ SSIGE DACHF ORM EN (GEM Äß  ZIFFER H): 

 

 
12. ZUL ÄS SIGE DACHAUF B AUT EN (GEMÄß ZIFFER I): 
 

4. DRAINAGEW ASSER 
 

Drainagewasser ist kein beseitigungspflichtiges Abwasser und darf dem Abwassernetz nicht 
zugeführt werden. 
 
In Drainagen gesammeltes Wasser (Grund- und Sickerwasser) ist kein 
beseitigungspflichtiges Abwasser im Sinne des § 51 Landeswassergesetz. Daher bestehen 
für die Verbandsgemeindewerke W ittlich-Land keine Annahme- und Entsorgungspflichten. 
In Dränagen gesammeltes Wasser ist daher nicht den öffentlichen Abwasseranlagen 
zuzuführen. 

5. STANDO RT GERE CHT E GEHÖ LZART EN 
 
Bei Bepflanzungen auf privaten Grundstücken mit Gehölzen sollten bevorzugt heimische 
und standortgerechte, züchterisch nur wenig bearbeitete Arten verwendet werden. Es 
werden insbesondere folgende Arten vorgeschlagen: 
 

Liste „A“ - Bäume I. Ordnung  Liste „B“ - Bäume II. Ordnung 

 
 

3. NUT ZUNG  VON NIEDE RS CHL AGSW ASSER 
 

Die innerhäusliche Verwendung von Regenwasser ist den Verbandsgemeindewerken 
Wittlich-Land und dem zuständigen Fachbereich Gesundheit bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-W ittlich anzuzeigen (vgl. § 13 (3) Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001). 
Daneben ist beim Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel eine Teilbefreiung vom 
Anschluss- und Benutzungszwang bei der Wasserversorgung zu beantragen. 

 

     

Acer pseudoplatanus Bergahorn  Acer campestre Feldahorn 

Acer platanoides Spitzahorn  Carpinus betulus Hainbuche 

Fraxinus excelsior Esche  Juglans regia Walnussbaum 

Quercus petraea Traubeneiche  Populus tremula Zitterpappel 

Tilia cordata Winterlinde  Prunus avium Vogelkirsche 

   Prunus padus Traubenkirsche 

   Salix caprea Salweide 

   Sorbus aucuparia Eberesche 

   Sorbus torminalis Elsbeere 
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